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Beschlüsse aus der Sitzung des Stadtrates der Stadt Geyer vom 05.05.2020 

 

Beschluss-Nr. 028/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt die Beauftragung des wirtschaftlichsten Bieters der 

durchgeführten Ausschreibung für das Los 1 im Rahmen des Vorhabens Neubau 

Feuerwehrgerätehaus, der  Firma HTA Hoch- und Tiefbau Annaberg GmbH, 09456 

Annaberg. 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

    anwesend   15 

    Ja-Stimmen   15 

  

Beschluss-Nr. 029/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt die Beauftragung der Leistung bauvorbereitende 

Vermessung im Rahmen des Vorhabens Neubau Feuerwehrgerätehaus Geyer mittels Nachtrag 

an das Büro Steinbacher Consult GmbH Mittweida. 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

    anwesend   15 

    Ja-Stimmen   15 

 

Beschluss-Nr. 030/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt, den Zuschlag für das Bauvorhaben Rückbau Gebäude 

Ehrenfriedersdorfer Str. 18 in Geyer, an die Fa. Püschmann GmbH Co. KG Lugau als 

wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen. 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

    anwesend   15 

    Ja-Stimmen   15 

 

Beschluss-Nr. 031/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt, der Firma BUMA GmbH Geyer den Zuschlag zur 

Riss-Sanierung sowie für die Erneuerung der Fußböden (I. OG ohne Sportraum)  im Gebäude 

Haus 1 an der Schanzenanlage als preiswertesten Bieter zu erteilen. Die Malerarbeiten sind 

vom Pächter anschließend selbst im Rahmen seiner Verpflichtungen aus dem Pachtverhältnis 

auszuführen. 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

anwesend   15 

   Ja-Stimmen   12 

    Nein-Stimmen       3 
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Beschluss-Nr. 032/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer bestätigt den Nachtrag der Fa. Baugeschäft Wagler im Rahmen 

der Maßnahme Umbau ehem. Kläranlage der Kita "Bingegeister" zum Löschwasserbehälter. 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

    anwesend   15 

    Ja-Stimmen   15 

   

Beschluss-Nr. 033/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt die Veräußerung einer Teilfläche von ca. 3.400 m² des 

Flurstückes Nummer 160/1 der Gemarkung Geyer, Grundbuchblatt 1045, an das IAJ Institut 

für Ausbildung Jugendlicher gemeinnützige GmbH.  

Die Kosten des Verfahrens, insbesondere der Vermessung, trägt der Erwerber. Der Verkauf 

erfolgt nach Rückbau der ehemaligen Villa Ehrenfriedersdorfer Straße 18. Die Kosten des 

Rückbaus trägt die Stadt Geyer 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

    anwesend   15 

    Ja-Stimmen   15 

  

Beschluss-Nr. 034/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt, aufgrund der Corona-Pandemie das 

Partnerschaftstreffen mit den Gemeinden Schwarzenbruck und Zellingen, welches  anlässlich 

des 30 jährigen Jubiläums im Zusammenhang mit der Kirmes stattfinden sollte, auf 2021 zu 

verschieben.  

Die Durchführung der Kirmesveranstaltung am Lotterhof soll weiter geplant werden, damit 

diese sofern möglich, stattfinden kann. 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

    anwesend   15 

    Ja-Stimmen   15 
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Beschluss-Nr: 035/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt die Aufhebung seiner zum Vorhaben Bebauungsplan 

Änderungen „Freizeitbad An der Silberstraße“ gefassten Beschlüsse. 

Insbes. sind dies: 

- Aufstellungsbeschluss B.-Nr. 3/2003 vom 21.1.2003 

- Beschluss-Nr. 11/2004 vom 25.2.2003 zum Entwurf und dessen Auslegung 

- Abwägungsbeschlüsse Nr. 80 – 87/2003 vom 2.9.2003 

- Satzungsbeschluss B.-Nr. 105/2003 vom 11.11.2003.  

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

    anwesend   15 

    Ja-Stimmen   15 

   

 

   

 

 

  

  

 

 

 


